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	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Stehleitern

	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Benutzen von Stehleitern
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen.
	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	
	· Sichtprüfung vor Benutzung auf augenscheinliche Beschädigungen.
· Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.
· Die Verwendung einer Stehleiter als Anlegeleiter ist aufgrund der Gefahr des Rutschens der Leiterfüße, des Leiterkopfes und Gelenkbeschädigungen unzulässig.
· Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen/abgesenktem Brückenheber benutzen. 
· Leiter nicht hinter geschlossenen Türen und nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen, Sicherung durch Absperrung oder 2. Person.
· Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. 
· Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. 
· Mit dem Gesicht zur Leiter auf- u. absteigen und sich mit mind. einer Hand festhalten.
· Nicht von Stehleitern übersteigen, da Stehleitern dabei zur Seite kippen können
· Maximale Steighöhe einer Stehleiter berücksichtigen. Haltebügel von Stehleitern mit Plattform und die jeweils oberste Sprosse von beidseitig nutzbaren Sprossenstehleitern dürfen nicht bestiegen werden.
· Bei der Benutzung nicht seitlich hinauslehnen, sondern Leiter umsetzen
· Stehleitern nur mit geschlossen Schuhen mit sauberen Sohlen begehen.
· Stehleitern trägt man am sichersten zusammengeklappt in senkrechter Lage längs des Körpers.
· Leitern beim Lagern gegen mechanische Beschädigungen schützen.

	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	· Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Schäden dem/der Verantwortlichen melden 
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
	 

	 
	[image: ]
	· Unfallstelle absichern, ggf. Verletzten bergen
· Erste Hilfe Leisten
· Rettungswagen anfordern, Tel.: 112
· Rettungswagen einweisen
	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	Leitern müssen regelmäßig entsprechenden den Einsatzbedingungen von einer beauftragten Person auf ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden.  
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